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Vorwort 

 

 

In diesem Bericht für das Jahr 2024 wird schnell offenkundig, dass die Anzahl der auf richterlicher 

oder staatsanwaltschaftlicher Weisung zu uns kommenden jungen Menschen gegenüber den 

Vorjahren geringer geworden ist. 

Wirft man schließlich einen Blick auf die Statistik der einzelnen Delikte, wird eine wesentliche 

Ursache schnell offenkundig. Durch die politisch gewollte Liberalisierung des BtMG dahingehend, 

dass der Besitz und der Gebrauch von Cannabis in einem gewissen Rahmen nicht mehr strafbar ist, 

hatte für unseren Tätigkeitsbereich zur Folge, dass der Deliktanteil von 16 % auf 7 % zurückgegangen 

ist.                                                                                          

Dieses statistische Ergebnis mag für manche Betrachter erfreulich sein, wenn man allein den 

Rückgang jugendlicher Straftäter im Bereich des BtMG bewertet. Ob sich deshalb das grundsätzliche 

Verhalten junger Menschen diesbezüglich auch geändert hat, kann augenblicklich nur spekuliert 

werden. Denn erst die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Gesetzesänderung wirklich zum Wohle 

Jugendlicher und Heranwachsender beigetragen hat. 

Das Thema als solches, die Gefährdung junger Menschen durch Suchtmittel, wird, so von fachlicher 

Seite, nicht beendet sein, denn weitere gefährliche Suchtmittel werden leider zusätzlich diesen 

„Markt“ bedienen. 

Unabhängig von diesem Straftatbereich ist festzustellen, dass vermehrt „neue“ Delikte zu Buche 

schlagen. Insbesondere im Bereich der sogenannten Sozialen Medien sind den Phantasien sowie der 

Gedankenlosigkeit junger Menschen offenbar keine Grenzen gesetzt. Denn wenn sich die Delikte 

um Kinder- /Jugendpornographie, wenn auch in einem niedrigen Bereich, innerhalb eines Jahres 

verdoppelt haben, ist das ein Alarmzeichen, dass jeden in Verantwortung stehenden Erwachsenen 

hellhörig machen muss. Der meist psychische Schaden darf nicht bagatellisiert werden, sondern soll 

durch verantwortungsvolle Aufklärung sowie Hinweise und wenn notwendig, auch durch Kontrolle, 

erst gar nicht entstehen. 

Das zeigt exemplarisch, dass neben den bisherigen, pädagogischen Tätigkeiten, welche es zu 

bewältigen gilt, immer wieder neue Herausforderungen auf unsere Mitarbeiter zukommen. 
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мΦ «ōŜǊōƭƛŎƪ 

In unserem Tätigkeitsbericht 2024 geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit mit straffällig 

gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden. Mit unseren Angeboten möchten wir unser 

Klientel dabei unterstützen keine weiteren Straftaten zu begehen und persönliche Schwierigkeiten 

anzugehen. Kurz gesagt zielt unsere Arbeit darauf ab, junge Menschen dabei zu fördern selbst aktiv 

zu werden und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Mit verschiedenen Maßnahmen, die alle die 

Entwicklung der Jugendlichen und Heranwachsenden im Blick haben, versuchen wir diese Ziele zu 

realisieren. 

 

Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2024 angeboten: 

 

¶ Vermittlung und Überwachung von Arbeitsweisungen 

¶ Psychosoziales Beratungsgespräch 

¶ Suchtberatungsgespräch 

¶ Betreuungsweisung 

¶ Leseweisung 

¶ Täter-Opfer-Ausgleich 

¶ Sozialkompetenztraining 

¶ Naturschutzaktion 

 

 

Auswirkungen des neuen Cannabis-Gesetzes auf unsere Arbeit: 

 

Das Cannabis-Gesetz ist am 01.04.24 bundesweit in Kraft getreten. Diese Änderung in der 

Drogenpolitik hat weitreichende Folgen für unsere Arbeit mit Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Es gibt einen deutlichen Einbruch der Fallzahlen bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, 

Suchtberatungsgesprächen und Drogenscreenings. Einen Überblick über die genauen Zahlen liefert 

der Punkt 2.6. 

Dennoch ist es uns wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Rückgang der Fallzahlen in unseren 

statistischen Daten nicht bedeutet, dass auch das Konsumverhalten von Cannabis bei Jugendlichen 

und jungen Menschen abgenommen hat. Viele junge Menschen zeigen einen bedenklichen Umgang 

mit Suchtmitteln, daher ist auch der Beratungsbedarf zu diesem Thema unverändert hoch. 

  

нΦ {ƻȊƛŀƭŘŀǘŜƴ 

Im Berichtsjahr wurden der Brücke Starnberg e.V. 196 Jugendliche und junge Erwachsene (bis 

einschließlich 21 Jahre) vom Amtsgericht Starnberg und der Staatsanwaltschaft München II 

zugewiesen.  
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2.1 Verteilung der Delikte nach Geschlecht 

Von den 196 Jugendlichen und Heranwachsenden waren 162 männlich (83%) und 34 weiblich (17%).  

 

 

 

 

 

Der Anteil der männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden ist im Vergleich zum Vorjahr um 7 

Prozentpunkte gestiegen.  

 

Welche 5 Delikte wurden am häufigsten von männlichen Probanden begangen? 

 

1. Diebstahl     26 16% 

2. Gefährliche Körperverletzung 13 8% 

3. Sachbeschädigung   10 6%    42% der Straftaten  

4. Verstoß gegen das BtMG  9 6% 

5. Beleidigung   9 6% 

 

Welche 5 Delikte wurden am häufigsten von weiblichen Probandinnen begangen? 

1. Diebstahl    19 56% 

2. Verletzung der Schulpflicht 5 15% 

3. Körperverletzung   2 6%     86% der Straftaten  

4. Fahrl. Körperverletzung  2 6% 

5. Verstoß gegen das BtMG  1 3% 

 

Während die männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden wegen verschiedenen Straftaten an 

uns verwiesen werden, kommen die weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden in mehr als 

der Hälfte aller Fälle wegen eines Diebstahlsdeliktes. Diese Konzentration auf das Delikt Diebstahl 

bei Mädchen und jungen Frauen zeigte sich so auch schon in den Vorjahren. 

 

 

 

76%

24%

MÄNNLICH/WEIBLICH 
2023

83%

17%

MÄNNLICH/WEIBLICH
2024
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2.2. Verteilung der Delikte nach Alter 

Generell können der Brücke Starnberg e.V. Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren zugewiesen 

werden. 

Da das Alter zum Zeitpunkt der Straftat maßgeblich für die Sanktionierung nach dem 

Jugendgerichtsgesetz ist, können uns vereinzelt auch Jugendliche zugeteilt werden, die zum 

Zeitpunkt der Sanktionierung das 21. Lebensjahr bereits überschritten haben.   

 

         Alter                                           Anzahl 

14 5 

15 30 

16 41 

17 29 

18 19 

19 22 

20 19 

21 18 

22 9 

23 4 

Gesamt 196 

 

Das Durchschnittsalter der Jugendlichen und Heranwachsenden lag bei 17,6 Jahren. 

 

2.3 Schul- und Berufssituation 

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die  

schulische und berufliche Situation, in der sich die 196 Probanden im Jahr 2024 befanden. 

 

Schule/Studium 

Mittelschule 47 24% 

Realschule 22 11% 

Gymnasium 25 13% 

Privatschule 6 3% 

Fachoberschule 6 3% 

Studium 6 3% 

 

Ausbildung/Arbeit 

 

 

 

 

 

Berufsausbildung 29 15% 

Arbeit 23 12% 

Arbeitsuchend 14 7% 
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Sonstiges 

Integrationskurs 8 4% 

Berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme 

8 4% 

Freiwilliges Soziales Jahr/ 

Bundesfreiwilligendienst 

2 1% 

 

Etwa die Hälfte aller Personen befand sich im Berichtsjahr in einer schulischen Ausbildung.  

¼ unseres Klientels absolvierte eine berufliche Ausbildung oder stand in einem 

Beschäftigungsverhältnis. Durch die zunehmende Zahl der Asylsuchenden in den letzten Jahren stieg 

auch die Zahl an Personen, die sich in Integrationsmaßnahmen befand. 

2.4 Nationalität 

106 Jugendliche und Heranwachsende waren im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft (54 %). 

Damit ist der Anteil deutscher Klienten im Vergleich zum Vorjahr (67 %), erneut gesunken. 

 

90 Personen (46%) waren Staatsbürger der folgenden Nationen.  

Der Tabelle sind die weiteren Nationalitäten mit deren Auftretungshäufigkeit zu entnehmen. 

 

Nation 

 

Anzahl der Personen 

Afghanistan 26 

Syrien 10 

Ukraine 9 

Kroatien 8 

Bulgarien 5 

Türkei 5 

Kosovo 4 

Iran 4 

Polen 3 

Serbien 3 

Rumänien 2 

Albanien, Bosnien, Frankreich, 

Irak, Italien, Nigeria, Portugal, 

Somalia, Tschechien, Slowakei, 

Pakistan  

Je 1 

GESAMT 90 
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2.5 Herkunftsgemeinde 

Die folgende Tabelle veranschaulicht in welchen Gemeinden des Landkreises Starnberg die 

Probanden wohnten: 

 

Gemeinde 
 

Anzahl Prozent 

Starnberg 37 19 

Gauting 28 14 

Gilching 27 14 

Herrsching 17 9 

Pöcking 15 8 

Weßling 13 7 

Seefeld 12 6 

Tutzing 10 5 

Berg 8 4 

Andechs 8 4 

Krailling 7 3 

Inning 4 2 

Feldafing 3 2 

Gemeinden außerhalb des Landkreises 7 3 

Gesamt 196 100 

 

Prozentual gesehen, kamen im Berichtsjahr am meisten Jugendliche aus dem Gemeindebereich 

Starnberg.  Etwa die Hälfte aller zugewiesenen Jugendlichen waren Einwohner der Gemeinden 

Starnberg, Gauting und Gilching. 

 

2.6 Delikte 

Die uns zugewiesenen Jugendlichen und Heranwachsenden aus dem Landkreis Starnberg begingen 

im Jahr 2024 insgesamt 223 Delikte.  

Die Anzahl der Delikte ist höher als die Anzahl der uns zugewiesenen Jugendlichen und 

Heranwachsenden, da manche Personen wegen zwei oder mehr Delikten verurteilt wurden.   

Die Anzahl der verschiedenen Delikte ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Jeweils einmal wurden die folgenden Straftaten begangen: 

 

  Betrug, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Freiheitsberaubung,   

  Vortäuschen einer Straftat, Betrug, Missbrauch von Nothilfsmitteln,   

  Verleumdung, räuberische Erpressung, Diebstahl mit Waffen, sexueller   

  Missbrauch, fahrl. Bodenverunreinigung, falsche Verdächtigung, Verletzung  

  des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, Herstellung  

  von Jugendpornografie, Geldwäsche, Raub. 

 

Auswertung der Statistischen Daten: 

¶ Diebstahldelikte: Wie im Jahr 2023, nimmt das Delikt Diebstahl die 1. Position der Tabelle 

ein und war damit das am häufigsten begangene Delikt im Jahr 2024. Es handelt sich fast 

ausschließlich um Ladendiebstähle.  

 

Delikt                                                                                                            Anzahl 
 

Diebstahl 49 

Gefährliche Körperverletzung 14 

Besitz oder Verbreitung kinderpornographischer Inhalte 13 

Sachbeschädigung 12 

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 10 

Verletzung der Schulpflicht 10 

Beleidigung 9 

vorsätzliche Körperverletzung 9 

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz 7 

Trunkenheit im Straßenverkehr 6 

Handeltreiben mit Betäubungsmitteln 5 

Fahren ohne Fahrerlaubnis 5 

sexueller Missbrauch von Kindern 5 

Fahrlässige Körperverletzung 5 

Hausfriedensbruch 5 

Körperverletzung 4 

Bedrohung 4 

Verstoß gegen das Waffengesetz 4 

Leistungserschleichung 3 

Urkundenfälschung 3 

unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 3 

Missbrauch von Ausweispapieren 3 

Verwenden v. Kennzeichen verfassungswid. Organisationen 3 

Verstoß gegen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 3 

Unterschlagung 2 

Volksverhetzung 2 

Nötigung 2 

Versuchter Diebstahl 2 

Schwerer Raub 2 



 

10 

 

¶ Gefährliche Körperverletzung:  

14 Personen wurden wegen dieser Straftat rechtskräftig verurteilt. Häufig wurde die 

Körperverletzung gemeinschaftlich begangen, vom Gesetzgeber wird dies als gefährliche 

Körperverletzung gewertet. 

Zählt man die Personen dazu, die eine vorsätzliche, fahrlässige oder eine einfache 

Körperverletzung begangen haben, kommt man insgesamt auf 32 Personen. 

Während im Vorjahr an 2. Position der häufigsten Delikte der „Verstoß gegen das 

Betäubungsmittelgesetz“ stand, ist diese Straftat im Berichtsjahr deutlich seltener vertreten.  

 

¶ Am 3. Häufigsten erscheint in der Statistik „Besitz und Verbreitung kinderpornografischer 

Inhalte“. Diese Straftat taucht erst seit wenigen Jahren in unseren statistischen Daten auf. 

Mit der Ausbreitung der Sozialen Medien und deren Bedeutung für Jugendliche und junge 

Erwachsene ist auch diese Straftat auf dem Vormarsch. Vielen Jugendlichen fehlt es an der 

nötigen Kompetenz im Umgang mit Sozialen Medien. Privates Bildmaterial, teilweise auch 

verbotene Inhalte werden verschickt, gespeichert und geteilt ohne an strafrechtliche 

Konsequenzen zu denken. 

 

2.7 Erfüllungsquote der Weisungen 

Der folgenden Tabelle kann entnommen werden, dass der Großteil der Jugendlichen und 

Heranwachsenden die richterlichen Weisungen erfüllt. Aus unterschiedlichen Gründen werden 

Weisungen nicht oder nur teilweise erledigt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht hierzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfüllungsquote der Weisungen liegt bei 93 %, lediglich bei 7%  ist uns der Ausgang des 

Verfahrens nicht bekannt.  

 

 

 

 

Beendung der Weisung 
 

Weisung erfüllt 183 
nicht erfüllt 13 

nicht erfüllt unterteilt sich in folgende Gründe: 

Umwandlung in Geldbuße 2 
Umzug in anderen Landkreis 3 

Arrest 4 
Verhandlung wurde anberaumt 1 

Urteil wurde in neues Verf. einbezogen  3 
  

Gesamt 196 
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2.8 Sanktionen 

Urteil: Im gerichtlichen Verfahren ist ein Urteil die gerichtliche Entscheidung. 

Diversion: Bei Fällen geringer Schwere und bei Ersttätern kann die Staatsanwaltschaft von einer 

Anklageerhebung absehen und gegen Auflagen über die Jugendgerichtshilfe eine erzieherische 

Maßnahme aussprechen. 

Aussetzung: Vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen (Weisung). 

Beschluss: Gerichtliche Entscheidung, die nicht in Form eines Urteils getroffen wird oder 

Ordnungswidrigkeiten. Meist liegt hier ein verhängtes Bußgeld wegen Schulversäumnisses vor. 

 

Verfahren 

Urteil 110 

Einstellung 40 

Diversion 33 

Beschluss 13 

Gesamt 196 

2.9 Erst- und Wiederholungstäter 

Von den 196 Jugendlichen und  Heranwachsenden, die uns im Berichtsjahr zugewiesen wurden,  

waren 135 (69%) Ersttäter und 61 Wiederholungstäter (31%). 

 

2.10 Jugendrichterliche Weisungen 

Die verschiedenen Weisungen werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben. Die folgende 

Tabelle bietet eine Übersicht welche unterschiedlichen Weisungen in welcher Häufigkeit vorkamen. 

 

Weisung 
 

Anzahl 2024 Anzahl 2023 

Arbeitsweisungen 135 (53%) 158 (59%) 

Betreuungsweisung (3-12 Monate) 6 (2%) 16 (6%) 

Suchtberatung Alkohol, Drogen 4 (2%) 8 (3%) 

Urinkontrollen 6 (2%) 16 (6%) 

Psychosoziale Gespräche (1-10 Gespräche) 84 (33%) 54 (20%) 

Leseweisung 2 (1%) 3 (1%) 

Sozialkompetenztraining 6 (2%) 4 (1%) 

Täter-Opfer-Ausgleich 5 (2%) 2 (1%) 

Schriftliche Reflexionsarbeit 9 (3%) 7 (3%) 

Gesamt 257 (100%) 268 (100%) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung_(Gericht)
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Das Jahr 2024 war gekennzeichnet durch hohe Zuweisungsraten bei psychosozialen Gesprächen. 

Mit 33% erhielt etwa jeder 3. Proband die Weisung 1-10 Gespräche bei uns wahrzunehmen.  

 

 

Wie schon in den Vorjahren bewegen sich die Weisungen Täter-Opfer-Ausgleich und Leseweisungen 

auf sehr niedrigem Niveau. 

 

 

 

 

Arbeitsweisung 53%

Psychosoziale Gespräche
33%

Suchtberatung 2%

Urinkontrollen 2%

Betreuungsweisung 2%
Leseweisung 1%

Sozialkompetenztraining 2%

Täter-Opfer-Ausgleich 2% Reflexionsarbeit 3%

Jugendrichterliche Weisungen 2024

Arbeitsweisung Psychosoziale Gespräche Suchtberatung Urinkontrollen

Betreuungsweisung Leseweisung Sozialkompetenztraining Täter-Opfer-Ausgleich

Reflexionsarbeit



 

13 

 

оΦ !ǊōŜƛǘǎǿŜƛǎǳƴƎ 

3.1 Ableistung der Weisung 

Erstkontakt: 

Jugendliche und Heranwachsende, die eine Weisung zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit nach §10 

JGG erhalten, laden wir zu einem persönlichen Gesprächstermin ein. Bei diesem Gespräch 

thematisieren wir die Hintergründe der jeweiligen Straftat und besprechen die aktuellen 

Lebensumstände der Jugendlichen. 

Im Anschluss daran wählen wir gemeinsam mit dem Jugendlichen eine geeignete Einsatzstelle zur 

Erledigung der Sozialstunden aus. Dabei wird darauf geachtet, dass die Einsatzstelle wohnortnah 

und gut erreichbar ist. Außerdem ist es wichtig, dass die Arbeitszeiten in der Einsatzstelle mit den 

alltäglichen Verpflichtungen des Jugendlichen gut vereinbar sind. Wir bemühen uns, gute 

Voraussetzungen für das Gelingen des Arbeitseinsatzes zu schaffen, indem wir die Jugendlichen in 

diese Entscheidungen miteinbeziehen. Den Jugendlichen werden von uns alle Informationen zur 

Verfügung gestellt, die für das Gelingen des Arbeitseinsatzes notwendig sind. Wir unterstützen, 

begleiten und kontrollieren den Arbeitseinsatz. 

 

Kontakt zu den Mitarbeitern der Einsatzstellen: 

Wir arbeiten derzeit mit ca. 40 verschiedenen Einsatzstellen im Landkreis Starnberg und teilweise 

auch aus angrenzenden Landkreisen zusammen. Die Einsatzstellen umfassen gemeinnützige 

Vereine und kommunale Einrichtungen wie beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Seniorenhäuser, Kirchen, Jugendzentren und Schwimmbäder.  

Während des Arbeitseinsatzes halten wir regelmäßig Kontakt zu den Vertretern der Einrichtungen 

und sind Ansprechpartner, falls es während des Einsatzes zu Schwierigkeiten kommt.  

Die Mitarbeiter der Einsatzstelle können den Arbeitseinsatz der Jugendlichen jederzeit vorzeitig 

beenden. Das kann vorkommen, wenn der Jugendliche seine Arbeit nicht zufriedenstellend erledigt, 

unmotiviert oder unhöflich ist oder es zwischenmenschliche  Differenzen gibt. In solch einem Fall 

werden wir von der Einsatzstelle über den Abbruch des Sozialdienstes informiert, die bis dahin 

geleisteten Stunden werden selbstverständlich angerechnet. Anschließend wird gemeinsam mit 

dem Jugendlichen über das vorliegende Problem gesprochen und eine alternative 

Einsatzmöglichkeit gesucht. Bevor es zu einem Abbruch des Einsatzes kommt, bieten wir aber auch 

eine Gesprächsmöglichkeit an, um Differenzen aus dem Weg zu räumen. So kann manchmal ein 

Arbeitsabbruch vermieden werden. 

 

Abschluss des Arbeitseinsatzes: 

Die Jugendlichen tragen die Verantwortung dafür, ihre Stunden in der vorgegebenen Frist zu 

erledigen und uns dies auch entsprechend dokumentiert, zurückzumelden. 

Am Fristende wird von uns das Amtsgericht und die Jugendhilfe im Strafverfahren über den 

Sachstand informiert. 

Bei Nichterledigung der Weisung kann ein richterlicher Anhörungstermin erfolgen und 

beispielsweise ein Freizeitarrest verhängt werden. 
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3.2 Angeordnete Stundenanzahl 

Das Jugendgericht legt fest, wie viele Sozialstunden ein Jugendlicher zu erbringen hat und innerhalb 

welcher Frist diese erledigt werden müssen. 

In Diversionsverfahren entscheidet die Staatsanwaltschaft in welcher Höhe und in welchem 

Zeitraum Sozialstunden abgeleistet werden müssen. 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 4.180 Stunden gemeinnützige Arbeit, verteilt auf 135 Jugendliche 

und Heranwachsende ausgesprochen. Die durchschnittlich angeordnete Stundenanzahl lag im Jahr 

2024 pro Person bei 30,9 Stunden. Im Vergleich zum Vorjahr war der Wert mit durchschnittlich 31,6 

Stunden pro Person (4.996 angeordnete Stunden bei 158 Personen) auf einem ähnlichen Niveau.  
 

3.3 Einteilungen in Einsatzstellen  

Im Jahr 2024 wurde 135 Jugendlichen eine Arbeitsweisung auferlegt. Daraus resultieren insgesamt 

165 Einteilungen in verschiedene Einsatzstellen. 7 Personen (5%) konnten aus folgenden Gründen 

nicht eingeteilt werden: 

- Wohnortwechsel 

- Umwandlung der Gemeinnützigen Arbeit in eine Geldbuße 

- Verbüßung von Arrest 

- Wiederaufnahme des Verfahrens 

 

98 Jugendliche (76,6 %) wurden einmal eingeteilt, 23 Jugendliche (18 %) mussten ein zweites Mal 

eingeteilt werden und bei 7 Jugendlichen (5,4 %) musste eine dritte Einteilung erfolgen. 

 

Die Zahlen zeigen, dass der Großteil der Jugendlichen und Heranwachsenden die Arbeitsweisung 

ohne weitere Schwierigkeiten  bei der ausgewählten Einsatzstelle erledigt. Bei einigen Probanden 

kam es jedoch vor, dass aus unterschiedlichen Gründen die Einsatzstelle gewechselt werden musste. 

Die häufigsten Gründe für eine Neueinteilung sind: 

- Kontaktabbruch seitens des Jugendlichen 

- Unzuverlässigkeit 

- Arbeitsmoral entspricht nicht den Anforderungen 

- Organisatorisches: Wohnortwechsel, Neue Arbeits-/Ausbildungsstelle überschneidet sich 

mit Arbeitszeiten für Sozialstunden etc. 
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3.4 Fallbeispiel Arbeitsweisung 

Klient: Lukas (Name geändert) 
Alter: 17 Jahre 
Delikt: Diebstahl 
Weisungszeitraum: Juni – August 2024 
 
Lukas bekam die gerichtliche Auflage 32 Sozialstunden wegen eines Diebstahldeliktes abzuleisten. 

Da Lukas gerade einen Schulwechsel hinter sich hatte und es im vergangenen Jahr auch in der 

Familie immer wieder zu Streit und Unstimmigkeiten kam, wurde Lukas angewiesen neben den 

Sozialstunden weitere 5 psychosoziale Gespräche bei uns zu führen.  

  

Lukas erschien zuverlässig zum ersten Gesprächstermin. Zunächst wurde Organisatorisches 

besprochen,  anschließend eine geeignete Einsatzstelle ausgewählt. In diesem Fall, entschied sich 

Lukas für einen Einsatz beim Seebad Starnberg. 

Da mit Lukas parallel zur Arbeitsweisung auch psychosoziale Gesprächstermine bei uns stattfanden, 

konnten wir bei ihm immer wieder nachfragen wie es mit der Ableistung der Sozialstunden läuft. 

Lukas berichtete von den Aufgaben, die ihm beim Seebad übertragen wurden. Nachdem er dort 

regelmäßig Termine vereinbarte, durfte er bestimmte Tätigkeiten selbständig ausführen wie z.B. 

Gartenarbeiten im Außenbereich. Mit dem Abschluss der Gespräche bei uns, hatte Lukas auch seine 

Sozialstunden beendet.  

Rückblickend sagte er, es sei zwar unangenehm gewesen seine Freizeit für die Erledigung der 

Stunden zu opfern. Insgesamt war es für ihn aber nicht so schlimm wie er erwartet hatte. Das lag 

vor allem auch daran, dass er von den Mitarbeitern in der Einsatzstelle gut aufgenommen wurde 

und er sinnvolle Arbeiten erledigt hat. 

 

3.5 Übersicht der Einsatzstellen 

Ohne die Unterstützung der Einrichtungen wäre es vielen Jugendlichen nicht möglich, ihre Weisung 

zu erfüllen.   

Wir freuen uns insbesondere, dass zu unseren langjährig, uns treu verbundenen Einsatzstellen, auch 

immer wieder neue Einrichtungen für unsere Arbeit dazu kommen. 

Im Jahr 2024 leisteten die Jugendlichen und Heranwachsenden ihre Sozialstunden bei folgenden 

Einsatzstellen ab: 
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Einsatzstellen 
 

Seebad Starnberg 39 

Tierheim und Tierschutzverein Starnberg e.V. 9 

BRK-Kinderhaus „Starke Strolche“ Andechs 9 

TUM Wassersportplatz Starnberg 8 

Dominikus Ringeisenwerk Breitbrunn 8 

Jugendzentrum Nepomuk Starnberg 7 

Verein für deutsche Schäferhunde Herrsching e.V. 7 

Q-Stall Pöcking 6 

Gemeindebücherei Gauting 6 

Multikulturelles Jugendzentrum Westend 5 

Stellwerk- Haus der Jugend Herrsching 5 

Nachbarschaftshilfe Seefeld 5 

Ev. Kirchengemeinde Starnberg 4 

Caritas Altenheim Maria Eich Krailling 4 

Kloster Bernried- Bildungshaus St. Martin 4 

James-Krüss- Grundschule Gilching 3 

Streetwork Gilching 3 

Malteserstift St. Josef Percha 3 

Grundschule Starnberg 3 

Eltern-Kind-Programm e.V. Stockdorf 2 

Nachbarschaftshilfe Weßling 2 

Jugendzentrum Gauting 2 

Gemeindebücherei Berg 2 

Schülertagesstätte Aufkirchen 2 

Ev.-Luth. Christuskirche Gauting 1 

Arbeitskreis Ausländerkinder e.V. Gauting 1 

Jugendwerkstatt Germering 1 

Bauhof Gilching 1 

Bürgerinitiative Vorschulbetreuung Gilching 1 

Gemeinde Herrsching- Bauhof und Friedhof 1 

Nachbarschaftshilfe Inning 1 

Kath. Kindertagesstätte St. Hedwig Seefeld 1 

Chirurgische Klinik Seefeld 1 

BRK-Kreisverband Starnberg  1 

Jugendherberge Possenhofen  1 

BRK Kinderhort Tutzing 1 

Caritas Mädchenheim Gauting 1 

MRSV- Münchener Ruder-und Segelverein Starnberg 1 

Jugendtreff Gilching 1 

Tafel e.V. München 1 

Freiwillige Feuerwehr Stockdorf e.V. 1 

 
Einteilungen gesamt 

 
165 
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4. Betreuungsweisung 

Die Betreuungsweisung ist eine ambulante Maßnahme. Sie dauert 3-12 Monate, in dieser Zeit gibt 

es regelmäßige Treffen zwischen dem Jugendlichen und der sozialpädagogischen Fachkraft. Ziel ist 

es den Jugendlichen bei der Bewältigung seiner aktuellen Lebenssituation zu unterstützen und 

schwierige oder herausfordernde Aufgaben gemeinsam anzugehen.  

Im Jahr 2024 wurden 6 Betreuungsweisungen vom Gericht ausgesprochen. Im Vergleich zum 

Vorjahr mit 16 Betreuungsweisungen gab es hier einen deutlichen Rückgang. Wobei anzumerken 

ist, dass im Jahr 2024 die Anzahl der Gesprächsweisungen insgesamt gestiegen ist. So wurden im 

Jahr 2024 bei 84 Jugendlichen und Heranwachsenden psychosoziale Gespräche angeordnet (33%), 

im Vorjahr waren es 54, das entspricht 20%. 

Wann kommt eine Betreuungsweisung in Frage? 

Eine Betreuungsweisung wird dann ausgesprochen, wenn Jugendliche mehrfach strafrechtlich 

auffällig wurden oder schwerwiegende Delikte begangen haben.  

Ist im Vorfeld der Hauptverhandlung erkennbar, dass sich der Jugendliche in einer 

problembeladenen Lebenssituation befindet oder weitere Straftaten zu befürchten sind, ist die 

Anordnung einer Betreuungsweisung eine angemessene Sanktion. 

 

Was passiert während der Betreuungsweisung? 

 

Bei dieser intensiven ambulanten Maßnahme können die Grundlagen für eine vertrauensvolle und 

konstruktive Zusammenarbeit aufgebaut und Entwicklungsprozesse über einen längeren Zeitraum 

begleitet werden. Dabei sind die Inhalte, ebenso wie der zeitliche Aufwand der Betreuung, an der 

konkreten Problemlage des Jugendlichen ausgerichtet. Sie können also variabel angepasst werden, 

wenn größere Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Häufig behandelte Themen sind neben den 

Ursachen und Auswirkungen der Straftat, eine fehlende schulische bzw. berufliche Orientierung, 

Schuldenregulierung, ungeregelte Wohnsituation, Suchtgefahr oder Drogenmissbrauch, psychische 

Beeinträchtigung und familiäre Konflikte. 

 

Welche Ziele werden verfolgt? 

 

Zunächst werden sehr konkrete und realisierbare Betreuungsziele vereinbart, welche für die 

Jugendlichen tatsächlich umsetzbar sind.  

Meistens geht es auch darum,  Struktur und  Verbindlichkeit in den Alltag zu bringen. 

Lebenspraktische Aufgaben wie die zuverlässige Einhaltung von Terminen, gemeinsames Sortieren 

von Unterlagen, Ausfüllen von Anträgen und ähnliches sind häufig Bestandteil einer 

Betreuungsweisung. In der Anfangszeit spielt besonders der Beziehungsaufbau zwischen dem 

Jugendlichen und dem sozialpädagogischen Mitarbeiter eine wichtige Rolle um die Basis und das 

Vertrauen für tiefer greifende Gespräche, aber auch größere Projekte wie die gemeinsame 

Ausbildungsplatzsuche, Schuldenregulierung, zu schaffen. Die Betreuungsweisung hat das Ziel, die 
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jungen Menschen zu befähigen, ein verantwortungsvolles und straffreies Leben führen zu können 

und die Entwicklung grundlegender sozialer und emotionaler Kompetenzen zu stärken. Im Einzelnen 

umfassen sie: 

 

¶ eine bewusste Auseinandersetzung mit dem delinquenten Verhalten 

¶ Unterstützung der Eigenverantwortlichkeit 

¶ Verbesserung der Empathie, der Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit 

¶ Aufarbeitung belastender Erfahrungen 

¶ Anwendung alternativer Lösungs- und Handlungsstrategien 

¶ Konfliktklärung im Elternhaus und in der Peergroup 

¶ Erarbeitung eines gesunden Selbstwertgefühls 

¶ schulische bzw. berufliche Integration 

¶ Selbständige Bewältigung des Alltags 

¶ Aufbau eines konstruktiven Freizeitverhaltens 

¶ Netzwerkarbeit 

 

Fallbeispiel: Betreuung im Rahmen einer gerichtlichen Auflage (Betreuungsweisung über 9 

Monate) 

Klient: Anton (Name geändert) 

Alter: 20 Jahre 

Delikt: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 

Betreuungszeitraum: Februar – Oktober 2024 

 

Ausgangssituation: 

Anton wurde im Rahmen eines gerichtlichen Urteils zur Teilnahme an einer Betreuungsmaßnahme 

über 9 Monate verpflichtet. Anlass war ein wiederholter Verstoß gegen das BtMG, verbunden mit 

auffälligem Verhalten im sozialen Umfeld. Während der Maßnahme lebte Anton im elterlichen 

Haushalt, seine Eltern unterstützten ihn sehr wohlwollend bei seinen Entzugsversuchen. Ein 

Problembewusstsein hinsichtlich seines Konsumverhaltens war von Anfang an vorhanden, doch 

hatte er noch keine professionelle Unterstützung für sich gefunden, da er zusätzlich an einer 

Autismusspektrumsstörung leidet. 

Anton hatte zu dieser Zeit einen Teilzeitjob als Lagerist, war aber aufgrund seiner 

Suchtproblematik krankgeschrieben. 

 
Ziele der Maßnahme: 
 

¶ Aufbau einer stabilen Betreuungsbeziehung 

¶ Förderung der Reflexion über das eigene Verhalten und die Delinquenz 

¶ Entwicklung alternativer Freizeitgestaltung 

¶ Unterstützung bei der beruflichen (Re-)Integration 

¶ Einleitung weiterführender Hilfen 
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Verlauf: 

In den ersten Wochen zeigte sich Anton ambivalent in Bezug auf die Maßnahme, erschien 

unregelmäßig zu den Terminen und äußerte wenig Veränderungsbereitschaft. Durch 

kontinuierliche Beziehungsarbeit konnte nach ca. zwei Monaten eine vertrauensvolle 

Gesprächsbasis geschaffen werden. Anton begann, über seine Autismusspektrumsstörung und den 

Konsumkontext zu reflektieren. 

 

Im weiteren Verlauf beteiligte er sich zunehmend aktiv an den Gesprächen, arbeitete an seiner 

Tagesstruktur und begann mit Hilfe einer Substitutsärztin einen professionellen Entzug. Parallel 

dazu wurde Kontakt zu einer Drogenberatung hergestellt, wo er an regelmäßigen Gesprächen 

teilnahm.  

 

Abschluss und Einschätzung: 

 

Zum Ende der Maßnahme zeigte sich Anton deutlich stabilisiert. Er konnte wichtige soziale und 

persönliche Kompetenzen ausbauen und hatte einen klareren Blick auf seine Lebenssituation und 

mögliche Perspektiven. Er wurde mit Unterstützung der Drogenberatungsstelle an eine Tagesklinik 

angebunden, in deren Rahmen er eine intensive Therapie begann. 

 

 

5. Leseweisung 

Seit mehr als 10 Jahren gibt es bei uns die Leseweisung. Es handelt sich um eine Gesprächsweisung, 

der ein Jugendbuch als Grundlage dient. Die Leseweisung eignet sich besonders bei Personen, die 

sich schwer damit tun über sich selbst zu sprechen.   

 

1. Termin 

Aus unserer kleinen Bücherei, die ca. 40 verschiedene Jugendbücher umfasst, wird zusammen 

mit dem Jugendlichen ein Buch ausgewählt. Das funktioniert unter folgenden Gesichtspunkten: 

 

¶ Welche Art Buch gefällt mir? Spannend, ruhig, tiefgründig? 

¶ Welches Thema passt zu mir? Anhaltspunkte sind die zugrunde liegende Straftat, eigene 

Lebensumstände, Erfahrungen etc. 

 

Nachdem ein geeignetes Buch ausgewählt wurde, wird der Leseauftrag bis zum nächsten Termin 

besprochen. 

 

2. Termin 

Beim zweiten Gesprächstermin folgt die Auseinandersetzung mit dem Gelesenen. In der 

Besprechung geht es darum die Stimmung des Buches einzufangen. Wie ticken die Figuren im 

Buch? Mit welchen Problemen haben sie zu kämpfen? Wer ist mir sympathisch und warum? Wie 
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würde ich mich in der Situation der Romanfigur verhalten? Habe ich eine ähnliche Situation 

selbst schon erlebt? 

Solche und ähnliche Fragen sind Thema beim ersten Gesprächstermin. Schnell wird deutlich, 

dass das Gelesene mit den eigenen Anschauungen, Werten und Erlebnissen verknüpft wird. Sich 

eine Inhaltsangabe zum Buch durchzulesen, hilft den Jugendlichen dabei nicht weiter. 

 

3. und 4. Termin 

In ähnlicher Weise verlaufen auch die beiden Folgetermine. Manchmal hangelt sich das 

Gespräch nahe am Thema des Buches entlang, manchmal ist man weit davon entfernt. Ziel ist 

es immer einen Zugang zu den Bedürfnissen des Jugendlichen zu finden. 

 

5. Termin 

Zum Abschluss der Leseweisung erfolgt eine kreative Beschäftigung mit dem Buch. Die 

Jugendlichen entwerfen beispielsweise ein neues Buchcover, gestalten ein Bild zu einer 

bestimmten Handlung aus dem Buch, schreiben ein alternatives Ende  etc.  

Die Abschlussaufgabe wird von den Jugendlichen zu Hause angefertigt und beim letzten Termin 

besprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enttäuschung

Scham
Hass

Tod

Stress
Depression

Freundschaft

Sucht

Frust

Identität

Verantwortung

Ausgrenzung
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сΦ .ŜǊŀǘǳƴƎŜƴ 

Psycho-Soziale Gespräche: 

 

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Kurzzeit-Intervention, die ebenfalls im Rahmen 

jugendrichterlicher Weisungen ausgesprochen wird. In der Regel sind es 3 bis 10 Gespräche. Oft 

geht es in den Gesprächen um entwicklungsspezifische Themen, soziale Interaktion, aber auch 

individuelle Problemlagen. 

Die Arbeit konzentriert sich auf die Lebenswelt der Jugendlichen. Es werden Ziele anhand der 

persönlichen Ressourcen verfolgt und definiert, Kompetenzen werden weiterentwickelt und neue 

erschlossen. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass die Jugendlichen bisherige Verhaltensweisen 

reflektieren, Problemlösungen finden und ein eigenständigeres, straffreies Leben führen. 

Für die Praxis bedeutet das, dass diese Weisung deliktunabhängig ausgesprochen werden kann und 

für jeden Beratungsprozess die Themen individuell festgelegt werden können. 

 

Häufig geht es um folgende Inhalte: 

 

Besondere Herausforderungen: 

Wohnort- oder Schulwechsel, Umgang mit belastenden Erlebnissen in der Familie oder im 

Freundeskreis etc. 

 

Psychische Auffälligkeiten: 

Ängste, Zwänge, depressive Phasen, ADHS, schlechte Gefühle wie Einsamkeit, Ausgrenzung etc. 

 

Persönlichkeitsentwicklung: 

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, ungünstige Verhaltensmuster, emotionale 

Reaktionen, Umgang mit Frustration etc. 

 

Soziale Integration: 

Freundschaften, soziale Strukturen, schulische und berufliche Perspektiven, Freizeitverhalten 

 

Im Jahr 2024 erhielten 84 Jugendliche und Heranwachsende die Weisung eines oder mehrere 

psychosoziale Beratungsgespräche wahrzunehmen. 
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Suchtberatungen: 

 

Bei Jugendlichen und Heranwachsenden wird 

Suchtberatung angewiesen, wenn es Anzeichen 

für einen riskanten Umgang mit Suchtmitteln 

jeglicher Art gibt. Einerseits kann die Straftat an 

sich bereits vermuten lassen, dass sich die 

betreffende Person mit dem eigenen 

Konsumverhalten befassen sollte wie z.B. bei 

den Delikten „fahrlässiger Vollrausch“, „Verstoß 

gegen das Betäubungsmittelgesetz“ oder der 

Jugendliche, die Eltern oder andere Personen 

aus dem Umfeld des Jugendlichen berichten im 

Vorfeld der Verhandlung von Problemen im 

Umgang mit Suchtmitteln. 

In der Einzelberatung wird mit den Jugendlichen 

individuell gearbeitet. Oft ist den Jugendlichen 

schon klar, dass sie im Umgang mit einem oder mehreren Suchtmitteln einen riskanten Weg gewählt 

haben. Andere haben diesen ersten Schritt noch nicht getan und noch kein Problembewusstsein 

entwickelt. Ziel der Gespräche ist es, die Jugendlichen zum Nachdenken zu bringen und einen 

ehrlichen Blick auf ihren Konsum zu werfen. Mit praktischen Übungen versuchen wir die 

Beschäftigung mit dem Thema Sucht zu vertiefen und anschaulicher zu gestalten. Wir begleiten die 

Jugendlichen bei den weiteren Schritten hin zu einem angemessenen  und straffreien Lebensstil. 

 

Immer häufiger kam es in den letzten Jahren vor, dass das Konsumverhalten der Jugendlichen und 

Heranwachsenden deren Alltag bereits massiv beeinträchtigte und schnell klar wurde, dass ein 

größerer Hilfebedarf vorliegt. Häufig haben wir die betreffenden Personen an 

Therapieeinrichtungen weitervermittelt, damit sie die passende Hilfe erhalten.  

 

тΦ {ŜƎŜƭǇǊƻƧŜƪǘ 

Wie in den Vorjahren wurde auch im Jahr 2024 das Segelboot „Shanty“ im Rahmen von 

Betreuungsweisungen genutzt. Das Segelboot wird gemeinnützigen Vereinen und kommunalen 

Einrichtungen der Jugendarbeit vom Landratsamt Starnberg und dem Kreisjugendring zur Verfügung 

gestellt.   

Dieses Angebot kann gut in die wöchentlichen Treffen einer Betreuungsweisung eingebaut werden, 

und dient vor allem dem Beziehungsaufbau zwischen dem Jugendlichen und dem 

sozialpädagogischen Mitarbeiter. Außerdem ergibt sich während des Segelns eine andere, oft 

gelöstere Gesprächsatmosphäre. Diese kann sich positiv auf die weitere Zusammenarbeit 

auswirken. 
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Voraussetzung für einen gemeinsamen Segeltörn ist natürlich immer die Bereitschaft des 

Jugendlichen sich aufs Wasser zu wagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уΦ ¢ŅǘŜǊπhǇŦŜǊπ!ǳǎƎƭŜƛŎƘ 

Unter Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) versteht man eine außergerichtliche Konfliktschlichtung. Um 

einen besseren Einblick in einen TOA zu erhalten, wird das Verfahren anhand eines Beispiels erklärt. 

 

Fallbeispiel:  

Nach der Sc hule kommt es zwischen zwei 15 -j ährigen Jugendlichen zum Streit auf dem 

Heimweg. Die beiden Jugendlichen schlagen aufeinander ein, schließlich wird einer der 

beiden durch den Schlag des anderen im Gesicht verletzt.  

Das Ergebnis: Schwellungen und Kratzer an Lippe und Wange. Der Jugendliche muss 

ärztlich beha ndelt werden, außerdem erstattet er zusammen mit seinen Eltern 

Strafanzeige bei der Polizei.  

 

Als die  Akte bei der Staatsanwaltschaft landet, beschließt der zuständige 

Staatsanwalt, dass die Jugendlichen die Angelegenheit zusammen mit einem Mediator 

klären  sollen und veranlasst einen Täter -Opfer -Ausgleich. Hintergrund für diese 

Entscheidung ist, dass sich die beiden Jugendlichen täglich auf dem Weg zur Schule 

begegnen, einen gemeinsamen Freundeskreis haben und der Beschuldigte zuvor noch 

nicht strafrechtlic h aufgefallen ist.  
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Im Rahmen des TOAs  kann auch geklärt werden, wie die beiden in Zukunft miteinander 

umgehen wollen, damit sich eine derartige Situation nicht wiederholt.  

 

Schritt1: Kontaktaufnahme  

Nachdem wir die Unterlagen zu dem Vorfall von der Staat sanwaltschaft erhalten 

haben, werden beide Beteiligte angeschrieben und unabhängig voneinander zu einem 

persönlichen Informationsgespräch eingeladen.  

 

Schritt 2: Einzelgespräche  

Nach den Einzelterminen, bei denen der Ablauf eines TOAs sowie Inhaltliches 

besprochen wurde, entschieden sich die Be troffenen  für die Teilnahme am 

gemeinsamen Ausgleichsgespräch.  

Besonderheit: Da beide Teilnehmer minderjährig waren, war die Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten für das weitere Verfahren notwendig.  

 

Schritt 3; Ausg leichsgespräch  

Bei dem abschließenden Termin zwischen Beschuldigtem, Geschädigtem und Mediator, 

ging es zunächst um die Klärung des Sachverhalts. Hier stimmten die Schilderungen 

des Vorfalls weitgehend überein, so dass es kaum Klärungsbedarf gab. Interessa nt 

wurde es, als es um den eigentlichen Grund der Auseinandersetzung ging. Zwischen den 

beiden hatte sich seit Tagen Wut und Ärger angestaut, weil aus der Sicht des 

Beschuldigten vom Geschädigten Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet wurden. 

Umgekehrt beschuldigte der Geschädigte auch den Beschu ldigten Lügen zu verbreiten.  

Eine Aussprache zwischen den beiden gab es  bisher  nicht, stattdessen entlud sich die 

Wut der beiden  schließlich indem sie aufeinander losgingen . Im weiteren Verlauf des 

Ausgleichsgespräch wurde der Konflikt zwischen den beiden thematisiert und 

aufgearbeitet. Beide gaben zu einen gewissen Anteil an der Eskalation des Streits zu 

haben. Da inzwischen schon Monate seit dem Vorfall vergangen waren, hatten sich 

manche ăGer¿chteò inzwischen schon von selbst geklärt bzw. waren in Vergessenheit 

geraten. Die beiden  konnten ihren Streit schließlich begraben. Beide erklärten 

außerdem, dass es ihnen wichtig sei, wieder freundschaftlich miteinander umgehen zu 

können und den Vorfall endlich abzuschlie ßen.  

Als Wiedergutmachung verzichtete der Geschädigte auf ei ne materielle Geste und 

betonte , dass ihm die Aussprache, die Entschul digung und das Gefühl, die Sache 

bereinigt zu haben , Wiedergutmachung genug sei.  

Das Ergebnis des TOAs wurde im Anschluss der  Staatsanwaltschaft mitgeteilt, diese 

hat das Verfahren daraufhin eingestellt.  
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Beim TOA geht es neben der Klärung des Konfliktes sehr stark um die Befindlichkeiten der 

beteiligten Personen vor, während und nach dem zugrunde liegenden Vorfall. Es ist daher wichtig 

die beteiligten Personen schon vor dem Ausgleichsgespräch zu unterstützen, sich ihrer Gefühlslage 

bewusst zu werden, damit sie die Angelegenheit auch tatsächlich aufarbeiten können. Manchmal 

hilft es auch die Situation bildlich darzustellen: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фΦ ¦ǇŘŀǘŜπtǊƻƧŜƪǘ 

Bei Verstößen gegen die Schulpflicht handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel 

mit einem Bußgeld bestraft wird. Zahlt ein Jugendlicher das Bußgeld nicht, erfolgt eine Umwandlung 

der ursprünglichen Geldbuße in eine entsprechende Anzahl sozialer Arbeitsstunden und wir werden 

vom Amtsgericht darüber informiert. 

Die angeordneten Stunden können dann entweder in einer sozialen Einrichtung oder durch die 

Teilnahme an unserem Update-Projekt in Einzelberatungen abgeleistet werden. 

Das Projekt beinhaltet 6 Themen-Blöcke, die je nach Lebenssituation des Jugendlichen bzw. nach 

der abzuleistenden Stundenzahl zur Anwendung kommen. 

Häufig geht es bei den Jugendlichen nicht mehr darum eine Rückführung zum Schulbesuch zu 

erreichen. Da zwischen der Verhängung des Bußgeldes und ihrem Erscheinen bei uns bereits einige 
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Zeit vergangen ist, hat sich in der Zwischenzeit oft die Lebenssituation der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen verändert. Wenn es  z.B. bereits eine neue Ausbildung-/Arbeitsstelle gibt, 

unterstützen wir in der Anfangszeit, damit es zu keinem Abbruch kommt.  

Allgemeine Ziele 

Stärkung der Motivation für den Schulbesuch oder für eine Ausbildungssuche sowie berufliche 

Orientierung und Bewerbungssicherheit. 

 

 

Schritt 1: 

Zunächst werden die Ursachen des Schulversäumnisses hinterfragt: 

 

¶ Bestehen persönliche oder familiäre Schwierigkeiten? 

¶ Gab es an der Schule Vorfälle von Mobbing? 

¶ War der/die Jugendliche schulisch überfordert? 

¶ Fehlt eine realisierbare Zukunftsperspektive? 

¶ Gibt es einen Suchthintergrund oder psychische Beeinträchtigungen? 

Schritt 2: 

Nach dieser Klärungsphase werden konkrete Schritte unternommen, damit ein regelmäßiger 

Schulbesuch eingeleitet oder eine berufliche Perspektive entwickelt werden kann. Oft auch in 

Zusammenarbeit mit der entsprechenden Stelle des Landratsamtes. Das bedeutet, es werden 

alternative Beschulungsmöglichkeiten gesucht oder auch konkrete Bewerbungsunterlagen zur 

Aufnahme einer Ausbildung angefertigt. 

Dabei kommen unterschiedliche Methoden der ressourcen- und lösungsorientierten Pädagogik zum 

Einsatz. Denn um sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, ist das Erkennen der ganz persönlichen 

Fähigkeiten und Stärken äußerst wichtig. 

 

млΦ {ƻȊƛŀƭŜǎ YƻƳǇŜǘŜƴȊǘǊŀƛƴƛƴƎ 

Dieses Gruppenpädagogische Angebot soll den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihre Straftat 

innerhalb einer Gruppe zu reflektieren. Die Maßnahme wird von zwei Mitarbeitenden der „Brücke 

Starnberg e.V.“ moderiert und soll die Jugendlichen insbesondere dazu motivieren, neue soziale 

Kompetenzen und Lösungsstrategien zu entwickeln, impulsive Verhaltensweisen zu regulieren und 

Risikoverhaltensweisen zu minimieren. 
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Der Kurs ist in 5 Module aufgegliedert: 

 

Im ersten Modul stellen sich die Teilnehmer vor.  Die Kursregeln werden erarbeitet und 

festgehalten. 

 

Im zweiten bis vierten Modul geht es 

beispielsweise um die Themenblöcke 

Gefühle, Eigen- und Fremdwahrnehmung, 

Stressreduktion, Konflikte in der Familie 

und im sozialen Umfeld, Umgang mit 

Sozialen Medien etc. Die Module können 

beliebig miteinander kombiniert werden. 

Je nach Zusammensetzung der Gruppe 

und der begangenen Straftaten werden 

die Module ausgewählt. Es ist besonders 

wichtig auf die Bedürfnisse der 

Jugendlichen einzugehen und genau zu 

überprüfen mit welchen Methoden 

gearbeitet wird. Die Gruppendynamik, die 

sich während der Treffen entwickelt, ist 

ebenfalls ein entscheidender Faktor für 

das Gelingen des Trainings. Deswegen 

legen wir großen Wert darauf, dass jeder 

Teilnehmer seinen Platz in der Gruppe 

findet und sich aktiv an Diskussionen, Übungen etc. beteiligt. Die Jugendlichen schätzen es, bei 

anderen Gehör zu finden und ernst genommen zu werden. 

 

Im letzten Modul werden die Inhalte des Kurses reflektiert, Ergebnisse festgehalten und die Gruppe 

verabschiedet. 

 

Das Soziale Kompetenztraining ist besonders geeignet für Jugendliche 

- die emotional-sozial gefördert werden sollen 

- sich schwer tun ihre eigene Meinung zu vertreten 

- schüchtern sind 

- wenig Verantwortung und Einsicht in ihr Handeln zeigen 
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ммΦ ¦ƳǿŜƭǘŀƪǘƛƻƴŜƴ 

Umweltaktionen finden zweimal im Jahr (Frühling/Herbst) in Zusammenarbeit mit dem „Bund 

Naturschutz“ statt, bei denen Jugendliche in einer Gruppe, unter pädagogischer und fachlicher 

Anleitung, soziale Arbeitsstunden ableisten.  

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Herrn Hirsch und dem Bund Naturschutz Tutzing 

bedanken, ohne die diese Aktionen nicht umsetzbar wären. 

 

Ablauf 

1. Termin - Vorbesprechung 

Alle Teilnehmer treffen sich in unseren Geschäftsräumen, um sich kennenzulernen und die 

folgenden beiden Aktionstage vorzubereiten. 

2. und 3. Treffen am Aktionswochenende 

In Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz werden mit der Gruppe spezielle Umwelt-Projekte 

durchgeführt, wie z. B. das Befreien von Streuwiesen von umgestürzten Bäumen, Wiesen rechen, 

Bäume pflanzen, Nistkästen aufhängen etc. 

4. Treffen- Nachbesprechung 

Reflektion der Arbeitsabläufe sowie der gruppendynamischen Prozesse in den Räumen der 

Geschäftsstelle. 

 

Ziele 

Die Jugendlichen lernen in der Gruppe kooperativ zu arbeiten, wobei soziale Kompetenzen und die 

Kommunikationsfähigkeit gefördert werden. Dabei spielt insbesondere die Rücksichtnahme auf 

andere Menschen, sowie auf die Natur eine entscheidende Rolle. Auch zielt diese Maßnahme auf 

Jugendliche ab, die Kontaktprobleme, Autoritätsprobleme, bzw. allgemeinen Schwierigkeiten im 

Sozialverhalten aufweisen. Die Jugendlichen erleben praxisnahen Naturschutz, üben Tätigkeiten an 

der „frischen Luft“ aus und lernen etwas über die Natur. Viele Jugendliche haben zudem das Gefühl, 

etwas Sinnvolles zu tun. 

 

Im Jahr 2024 fanden 2 Ökoaktionen statt. Die erste Aktion fand im März statt, die zweite im 

November. An beiden Aktionen nahmen insgesamt 11 Jugendliche teil. 

 

Die folgenden Fotos zeigen die Jugendlichen beim 

Anbringen von Draht gegen Biberverbiss und beim 

Entfernen von Ästen auf einer Streuobstwiese: 
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1. Aktionstag - Samstag:  

9:00 Uhr Treffen am Bahnhof Tutzing. Von da aus ging es mit zwei Autos Richtung Deixlfurter 

Weiher. Zuerst wurden bereits abgesägte Birkenstämme und Äste aus einem kleinen Waldstück und 

am Waldrand zur Abholung aufgeschichtet.  

 

Mittagspause mit mitgebrachter Brotzeit 

 

Anschließend wurden „Drahthosen“ als Schutz gegen Biberverbiss an mehreren alten Bäumen am 

Ufer angebracht. Außerdem wurde eine Spundwand, die zum Anstauen eines Wassergrabens dient, 

ausgebessert. 

Herr Hirsch erklärte den Teilnehmern Wissenswertes zu Flora und Fauna rund um den Weiher bei 

einem kleinen Rundgang. 

 

2. Aktionstag- Sonntag:  

Treffen um 9:00 Uhr am Bahnhof Tutzing. Mit zwei Autos ging es von dort nach Traubing. Bei einer 

jungen Obstbaumallee wurden die Bäume auf Standfestigkeit überprüft, lockere Stützen wurden 

wieder befestigt. Ein Apfelbaum wurde nachgepflanzt. 

Danach wurde an einem Bahndamm in der Nähe von Diemendorf Gestrüpp entfernt, damit der 

seltene gelbe Enzian, der dort angesiedelt ist, bessere Wachstumsbedingungen hat. 

 

Mittagspause mit Brotzeit. 

 

In der Nähe von Traubing wurden auf einer Streuobstwiese abgeschnittene Äste in den 

angrenzenden Wald gebracht, damit der Bauer die Wiese mähen kann. 
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мнΦ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ 

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Brücke Starnberg e. V. wie folgt finanziert: 

 

Zuschuss vom Landkreis Starnberg 82,1 % 

Eigenmittel 17,9 % 

 

 

моΦ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ǳƴǎŜǊŜƴ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇŀǊǘƴŜǊƴ 

Einen herzlichen Dank richten wir im Jahr 2024 an unsere Geldgeber, die unsere Arbeit erst 

ermöglichen. Hier wollen wir allen voran dem Landkreis Starnberg für die Bewilligung des 

Zuschusses danken. Vielen Dank für die Unterstützung und die Würdigung unserer Arbeit. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Institutionen und Privatpersonen bedanken, die uns auch 

in schwierigen Zeiten immer wieder in Form von Spenden unterstützen. Im Jahr 2024 wollen wir 

besonders der St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung, dem REDchair Project e.V. und dem 

Förderverein Maiki e.V. Maising für ihre großzügigen Spenden danken.  

 

Für die vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit möchten wir dem Amtsgericht Starnberg 

unseren Dank aussprechen, dem Jugendrichter Herrn Jehle, den Rechtspflegern und Mitarbeitern 

sowie den Richtern des Amtsgerichts Starnberg für die kontinuierliche Zuweisung von Bußgeldern, 

sowie den Justizbehörden und der Staatsanwaltschaft München I und II. 

 

Für die langjährige gute Zusammenarbeit im Interesse der jungen Menschen gilt ein großer Dank 

den Kollegen und Kolleginnen bei der Jugendgerichtshilfe und auch der Bewährungshilfe beim 

Landgericht München II. 

 

Wie in jedem Jahr bedanken wir uns ganz besonders bei den Einsatzstellen, die es den Jugendlichen 

ermöglichen Ihre Weisung zu erfüllen und damit eine Wiedergutmachung an der Gesellschaft zu 

leisten. 
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мпΦ Yƻƴǘŀƪǘ 

Der Vorstand 

 

Gerd Weger 1. Vorsitzender 

Eva Maria Klinger Stellvertreterin  

Dr. Andreas Gehlert Stellvertreter 

 

 

Die Mitarbeiter 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Michael Greitemeyer, Michaela Fischhaber, Nina Ritter, Richard Wutte 

 

Brücke Starnberg e.V.   Telefon         08151 - 8 99 84 

Hanfelder Str. 11   Fax                08151 - 4 46 35 13 

82319 Starnberg   E-Mail           info@bruecke-starnberg.de 

 

 

Unsere Öffnungszeiten 

 

Dienstag und Donnerstag 10 - 12 Uhr und 15.30 - 18.30 Uhr 

Freitag 10 - 13 Uhr sowie nach Vereinbarung 

 

Bankverbindung 

 

 Kreissparkasse München Starnberg 

 IBAN DE32 7025 0150 0430 0968 91 

 BIC BYLADEM1KMS 
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мрΦ !ƴƘŀƴƎ 

 

 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                          Münchner Merkur, 07.02.24 
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 Kreisbote, 15.06.24 
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                Münchner Merkur, 12.06.24 
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So kommen Sie zu uns: 

Die „Brücke Starnberg e.V.“ steht aufgrund ihres Aufgabenbereichs bewusst nicht im 
Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. 
Die anerkannte und wichtige Arbeit unseres gemeinnützigen Vereins wird überwiegend durch den 

Landkreis, wie auch durch die Stadt Starnberg finanziell getragen. Dennoch sind vom Verein die 

gesetzlichen „Eigenmittel“ in Höhe von 10 % der Kosten aufzubringen. 

Wenn Sie die Aufgaben der „Brücke Starnberg e.V.“ finanziell unterstützen wollen, würden wir uns 

sehr freuen und bitten Sie um eine Spende auf das unten angeführte Konto. 

 

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 

Brücke Starnberg e.V. 

IBAN: DE32 7025 0150 0430 0968 91 BIC: BYLADEM1KMS 

 

Vielen Dank 


